
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1999/1/18 11Os147/98
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.1999

Norm

StPO §3

Rechtssatz

Besteht für das Gericht kein Anhaltspunkt für die Annahme, dass ein die Vollmachtskündigung innerhalb der Frist zur

Ausführung einer Nichtigkeitsbeschwerde anzeigender Rechtsanwalt die ihn nach § 11 Abs 2 RAO tre5ende

Verp6ichtung mißachten würde, liegt keine Veranlassung zur Belehrung des Angeklagten über die Möglichkeit vor,

(fristunterbrechend) die Beigebung eines Verfahrenshilfeverteidigers zu beantragen.
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